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Wie gründe ich einen SPORTUNION Verein? 
 
 
1) Drei Proponenten (Name, Adresse) beantragen bei der BH-Vereinsbehörde die 

Nichtuntersagung einer Gründung des Vereines SPORTUNION / UNION …………… 
3 Exemplare der Vereinssatzungen müssen beigelegt werden. 

 
Der Verein muss die Satzungen der SPORTUNION Oberösterreich anerkennen und 
das Wort SPORTUNION bzw. UNION im Vereinsnamen führen. 

 
2) Die BH stellt nach ca. 3-4 Wochen den Bescheid der Nichtuntersagung aus. 
 
3) Der Verein stellt ein Ansuchen um Aufnahme in die SPORTUNION Oberösterreich. Dem 

Ansuchen muss eine Kopie der NICHTUNTERSAGUNG der Vereinsbehörde, die 
Statuten sowie eine Liste des Vereinsvorstandes (Name, Adresse, Geburtsdatum, 
Telefonnummern, E-Mail) beigelegt werden. 

 
4) Durch den Beschluss der Landesleitung wird der Verein dann offiziell Mitglied der 

SPORTUNION Oberösterreich. 
 
5) Jeder SPORTUNION Verein kann für seine maßgeblichen FunktionärInnen kostenlos 

die Verbandszeitung „winner“, die vierteljährlich erscheint, beziehen. Dazu ist es 
notwendig, eine Liste an das Landessekretariat zu senden. 

 
 
6) Verpflichtungen des Vereines gegenüber der SPORTUNION Oberösterreich: 
 

 Teilnahme an der jährlichen UNION Bezirksversammlung nach Einladung des  
 Bezirksobmannes 
 Teilnahme am Landestag (der alle 3 Jahre stattfindet) 
 Entrichtung der jährlichen Landesumlage / Mitgliedsbeitrag an die SPORTUNION  
 Oberösterreich: 
 

Mitgliederzahl Landesumlage
bis 50 € 20,00 

51 – 100 € 40,00 
101 – 200 € 60,00 
201 – 300 € 80,00 
301 – 500 € 100,00 
über 500 € 120,00 

 
 Jeder SPORTUNION Verein soll das SPORTUNION Logo auf der  
 Wettkampfkleidung sowie an der Sportstätte anbringen. 

 
 
 



7) Über Subventionsansuchen entscheidet der Finanzausschuss der SPORTUNION 
Oberösterreich. Sitzungen finden alle 2 Monate statt, für Bauansuchen zweimal jährlich 
(Mai und November). 

 
8) Jeder SPORTUNION Verein hat die Möglichkeit, auch beim Land OÖ um Subventionen 

anzusuchen. Entsprechende Formblätter sind auf der Homepage des Landes OÖ 
erhältlich. Bei Bauansuchen soll ein Finanzierungsplan erstellt werden. Diesbezügliche 
Anfragen siehe 11). 

9) Sollte Ihr/Euer Verein an Veranstaltungen des Fachverbandes teilnehmen wollen, ist 
eine Anmeldung des Vereines und der aktiven Mitglieder beim jeweiligen Fachverband 
notwendig. 

 
10) Bei allen Fragen und Anliegen stehen Ihnen/Euch das Team der SPORTUNION 

Oberösterreich jederzeit gerne zur Verfügung: 
 

SPORTUNION Landeszentrum, Wieningerstraße 11, 4020 Linz 
Tel.: 0732 / 77 78 54 
Fax: 0732 / 77 78 54 – 9 
E-Mail: info@sportunionooe.at 
Web: www.sportunionooe.at 
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